
 
 

 

Anlage 1

 zur BerAnerkR vom 5. Mai 2009 (AllMBl S. 185)Absender 

Über die Staatliche Führungsakademie für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
Am Lurzenhof 3c 
84036 Landshut 

an das 
Bayerische Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Ludwigstr. 2 
80539 München 

Antrag auf Anerkennung als Beratungsunternehmen im Rahmen der Verbundberatung 
nach der Beratungsanerkennungsrichtlinie (BerAnerkR) 

Wir beantragen die Anerkennung als Beratungsunternehmen im Rahmen der Verbundberatung für die im anliegenden 
Verbundberatungsvertrag aufgeführten Beratungsleistungen. 

Name/Bezeichnung des Antragstellers Gesellschaftsform 

Straße, PLZ, Ort Landkreis 

Telefon Fax E-Mail 

Internet-Adresse 

Sozialversicherungsnummer als Arbeitgeber 

Name/Vorname des Beratungsleiters/der Beratungsleiterin 

 

Eingangsstempel 
(FüAk) 

Eingangsstempel 
(StMELF) 



 

 

 

Unterlagen/Nachweise nach Ziffer 3.2 der Beratungsanerkennungsrichtlinie (BerAnerkR): 

 
 

Vertrag über die Zusammenarbeit im Rahmen der Verbundberatung 
(Verbundberatungsvertrag nach Anlage 2 der BerAnerkR) mit …………. Anlagen 
 
 
Nachweis der Qualifikation des verantwortlichen Beratungsleiters 
 
 
Liste der Berater mit Angabe der fachlichen und regionalen Zuständigkeit 
 
Nachweis eines dokumentierten internen Qualitätssicherungssystems für die 
Beratungstätigkeit 
 
 
Letzter Steuerbescheid oder letztjährige Bilanz 
 
 
Darstellung der landesweiten und gesamtbetrieblichen Ausrichtung des 
Beratungsangebotes, ggf. unter Nennung von vorgesehenen Kooperationspartnern bzw. 
Vorlage der entsprechenden Kooperationsverträge 
 
Satzung / Gesellschaftsvertrag 

 
 

 
 
Als Beratungsunternehmen erklären wir, dass 

– unser Unternehmen über geordnete wirtschaftliche Verhältnisse verfügt, insbesondere kein 
Insolvenzverfahren anhängig ist, 

– die Beratungstätigkeit des Unternehmens zu keinem Zeitpunkt inhaltlich und 
wirtschaftlich von Unternehmen und Interessen Dritter abhängig ist, 

– die Zeugnisse bzw. Qualifikationsnachweise der eingesetzten Berater vorliegen und jederzeit 
eingesehen werden können, 

– die für eine vertragsgemäße Erbringung der vereinbarten Beratungsleistungen notwendige Infrastruktur 
(z. B. erforderliche Büroräume, Informations- und Kommunikationstechnik, Pkw) und technische 
Ausstattung vorhanden ist, 

– das von uns für Beratungstätigkeiten eingesetzte Personal die notwendigen fachlichen Qualifikationen 
und die persönliche Zuverlässigkeit besitzt. 

 
 
 
         
          
  Ort, Datum 
 
 
 
  Unterschrift, Funktion 

                


